
Fo
to

 ©
 i

St
oc

k.
co

m
 / 

D
-K

ei
ne

So hat sich die Kleinunternehmer-
pauschalierung geändert Teil 4

Steuern im Bild, Teil 283

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Kleinunternehmerpauschalierung, Teil 4.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Ab der Veranlagung 2021 gilt:
Durch das COVID-19-Steuermaßnahmengesetz 
wurde ab der Veranlagung 2021 die Kleinunter-
nehmerpauschalierung mit der umsatzsteuer-
rechtlichen Kleinunternehmerregelung harmoni-
siert. Voraussetzung ist nun, dass im Veranla-
gungsjahr die umsatzsteuerliche Kleinunter-
nehmerbefreiung anwendbar ist. Ausnahmen für 
den Fall, dass diese nicht angewendet werden 
kann: Es wurden Umsätze erzielt, die zu Ein-
künften führen, die nicht von einer einkommen-
steuerlichen Kleinunternehmerpauschalierung 
betroffen sind oder weil auf die An-
wendung der Umsatzsteuer.
befreiung verzichtet wurde.
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